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Schutz der aquatischen Umwelt 

 
Aufzeichnung des Sekretariats 

Addendum 
 
 

1. Das Sekretariat ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Änderungsvorschlag 2009 zu 
RID/ADR in 2.2.9.1.10 des RID/ADR (siehe TRANS/WP.15/AC.1)2007/51 Anlage 2) ein Diagramm 
für die Klassifizierung enthält (stammend von den UN-Modellvorschriften Abs. 2.9.3.3). 

 
 
2. Dieses Diagramm wurde vom Sekretariat nicht übernommen, da es ausschließlich auf die Beförderung 

in Versandstücken beschränkt ist und bei der Beförderung in Tankschiffen Verwirrungen verursachen 
würde. Für den Fall jedoch, dass die gemeinsame Expertentagung ein solches Diagramm für nützlich 
hält, hat das Sekretariat ein vollständigeres Diagramm vorbereitet, das für die Beförderung sowohl in 
Versandstücken als auch in Tankschiffen anwendbar wäre. Dieses Diagramm könnte als 2.2.9.1.10.4 
oder 2.4.3.2 aufgenommen werden. 

 
 

                                                      
1 Diese Sitzung ist gemeinsam von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa und der 

Zentralkommission für die Rheinschifffahrt organisiert. 
2 Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2008/3/Add. 1 

verteilt. 
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Flussdiagramm für die Zuordnung umweltgefährdender Stoffe 
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